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VORWORT

Gerhard Dannecker wurde am 29.8.1952 in Dagersheim, einem kleinen Ort in
Schwaben, geboren. Nach dem Abitur begann er im Jahr 1972 das Studium der
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, das er nach einem Wechsel an die Georg-August-Universität in Göttin-
gen 1977 mit dem Ersten Juristischen Staatsexamen abschloss. Zum Referendariat
kehrte er nach Freiburg zurück und nahm dort seine Tätigkeit als wissenschaftliche
Hilfskraft am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht bei seinem aka-
demischen Lehrer Klaus Tiedemann auf, der ihn tiefgreifend und nachhaltig prägen
und seinen wissenschaftlichen Weg vorzeichnen sollte. Es folgte das Zweite Juristi-
sche Staatsexamen im Jahr 1981. Im Jahr 1983 wurde der Jubilar mit einer steuer-
strafrechtlichen Arbeit zum Thema „Steuerhinterziehung im internationalen Wirtschafts-
verkehr“ promoviert, die bereits damals sowohl die internationale Ausrichtung seiner
Forschungen als auch sein Gespür für aktuelle wie für zeitlose Fragen des Strafrechts
deutlich werden ließ. In der nachfolgenden Zeit als wissenschaftlicher Assistent und
später Hochschulassistent bei Klaus Tiedemann verfasste Gerhard Dannecker seine Ha-
bilitationsschrift „Das intertemporale Strafrecht“ – bis heute die maßgebliche Arbeit zu
diesem Thema. Im Jahr 1991 wurde er mit dieser Arbeit habilitiert und bereits im
Folgejahr nach Bayreuth berufen. In der Freiburger Zeit bot sich Gerhard Dannecker
in der internationalen Atmosphäre des Tiedemann’schen Instituts die Gelegenheit,
vielfältige Kontakte mit Wissenschaftlern aus aller Welt zu knüpfen, die er gerne
und vielfältig nutzte. Seine wissenschaftliche Tätigkeit ist seither stets von dem
Blick über die nationalen und europäischen Grenzen geprägt. Das zeigt sich nicht
nur an den Themen, mit denen er sich seitdem befasst, sondern auch an seiner Be-
teiligung an internationalen Organisationen wie etwa an der Vereinigung für Euro-
päisches Strafrecht e.V., am wissenschaftlichen Beirat der Privaten Universität
Liechtenstein oder am Beirat der wissenschaftlichen Gesellschaft für Lebensmittel-
recht e.V. sowie an der Mitwirkung an internationalen und ausländischen Zeit-
schriften als Redaktions- oder Beiratsmitglied.

Es folgten Rufe an die Universitäten in Potsdam, Gießen, Würzburg und Bonn,
die er ablehnte, um im Jahr 2007 dem Ruf an die Ruprecht-Karls-Universität nach
Heidelberg zu folgen. Dort übernahm er den Lehrstuhl für Strafrecht und Strafpro-
zessrecht unter besonderer Berücksichtigung europäischer und internationaler Be-
züge und wurde 2009 Direktor des Instituts für deutsches, europäisches und inter-
nationales Strafrecht und Strafprozessrecht. Auch einen Ruf an die Universität
Wien lehnte der Jubilar trotz seiner engen Verbindungen nach Österreich ab. Im
Jahr 2018 wurde Gerhard Dannecker zum Seniorprofessor der Universität Heidelberg
ernannt und im Folgejahr verlieh ihm die Universität Miskolc in Ungarn die Eh-
rendoktorwürde für seine großen Verdienste um die Verständigung und den Aus-
tausch zwischen der deutschen und der ungarischen Strafrechtswissenschaft.



VI Vorwort

Da Gerhard Dannecker das Strafrecht und die Strafrechtswissenschaft stets als einen
lebendigen und im Leben verwurzelten Gegenstand angesehen hat, ist er seit den
1980er Jahren auch praktisch als Strafverteidiger, Berater und Gutachter aktiv. Er
hat zahlreiche Strafverfahren vor Amtsgerichten, Wirtschaftsstrafkammern und
dem Europäischen Gerichtshof begleitet. So hat er etwa das für den europäischen
Grundsatz ne bis in idem so wichtige Verfahren in Sachen Kretzinger als Verteidiger
vor dem EuGH geprägt, war am Korruptionsverfahren gegen VWals Berater maß-
geblich beteiligt und hat im Porsche-Verfahren wegen Marktmanipulation beraten.
Darüber hinaus prägt der Jubilar die Sicht der Praxis seit langem nicht nur durch
zahlreiche Vorträge zu vielfältigen Themen vom Aktien- bis zum Zollstrafrecht,
zum Unternehmens- und Kartellbußgeldrecht, sondern er hat auch zentrale und
grundlegende Beiträge zu Praxishandbüchern zum Wirtschafts- und Steuerstraf-
recht beigesteuert. Dabei beindruckt insbesondere die Bandbreite, die fast alle Be-
reiche des Wirtschaftsstrafrechts abdeckt und auch die Beteiligung an der Ausbil-
dung in Rechtsberatungsberufen im Ausland umfasst.

Der Versuch, den wissenschaftlichen Werdegang Gerhard Danneckers angemessen
nachzuzeichnen, ist eine Herausforderung. Bereits die von ihm verfassten Mono-
grafien spannen einen weiten Bogen vom nationalen und internationalen Steuer-
strafrecht über Theorie und Praxis der Kartellgeldbußen, die verfassungsrechtlichen
Grundlagen des Strafrechts zur Strafrechtsentwicklung in Europa bis zur Kriminal-
politik im Lebensmittelstrafrecht und zur Verteidigung im Insolvenzstrafrecht. Die
Kommentierungen befassen sich mit dem Allgemeinen Teil des Strafrechts, dem
Bilanzstrafrecht, dem GmbH-Strafrecht, dem Kartellbußgeldrecht, dem Wett-
bewerbsstrafrecht, dem Lebensmittelstrafrecht, dem Europäischen Strafrecht und
dem Unionsverfassungsrecht. Das Œuvre Gerhard Danneckers umfasst nahezu alle
Themen des Wirtschaftsstrafrechts und des Allgemeinen Teils und weist Publikatio-
nen in Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Portugiesisch und Türkisch auf.

Gerhard Dannecker begann mit dem Steuerstrafrecht, das seine Tätigkeit in den
1980er Jahren auch über die Dissertation hinaus prägte; dabei behielt er stets die
verfassungsrechtlichen Bezüge im Blick und erschloss sich schon früh die europäi-
schen Dimensionen des Wirtschaftsstrafrechts. Bereits ab den 1990er Jahren erschie-
nen grundlegende und wegweisende Beiträge zu Fragen der Sanktionierung von
Unternehmen im Europäischen Wettbewerbsrecht, zum Lebensmittelstrafrecht,
zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften und zur
Bekämpfung grenzüberschreitender Wirtschaftskriminalität. Stets zeigte Gerhard
Dannecker die verfassungsrechtlichen und rechtsstaatlichen großen Linien auf und
ordnete sie auch in ihren praktischen Konsequenzen ein. Er verstand das Strafrecht
bereits damals als Teil eines umfassenderen Sanktionenrechts und dachte daher auch
das Bußgeldrecht und andere Sanktionsformen stets mit. 1997 erschien dann der
erste Beitrag des Jubilars in den Tagungsbänden der von Roman Leitner ausgerichte-
ten finanzstrafrechtlichen Tagungen in Linz: Eine Verbindung, die nicht nur zu
einer Lebensader zwischen Deutschland und Österreich, sondern auch zu einer tie-
fen Freundschaft zwischen beiden führen sollte. Die für das deutschsprachige
Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht bedeutende Tagung in Linz hat Gerhard Dannecker
entscheidend mitgestaltet. So entwickelten seine Beiträge auch für die Rechtsent-



Vorwort VII

wicklung und Gesetzgebung in Österreich große Bedeutung, was sich nicht zuletzt
daran zeigt, dass der Jubilar in einer Publikation das heute in Österreich geltende
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz vorgezeichnet hat. Gerhard Danneckers frühe Pu-
blikationen zur Sanktionierung von juristischen Personen und Unternehmen sind
Meilensteine in der Entwicklung des europäischen Unternehmensstrafrechts.

Mag man auch meinen, dass diese umfassende Betätigung auf so vielen und viel-
fältigen Gebieten des deutschen und europäischen Strafrechts und Verfassungsrechts
genügend Raum für wissenschaftliches Schaffen bietet, so waren dem Jubilar diese
Grenzen zu eng. Bereits 1995 befasste er sich mit den grundlegendsten Fragen des
menschlichen Lebens, etwa in Gestalt des Transplantationsrechts. Es folgen ab den
2000er Jahren Beiträge zur rechtlichen Bewertung alternativer Heilmethoden, zur
Zulassung zu Heilberufen, zur Rationalisierung medizinischer Leistungen und zur
Priorisierung sowie zur Verantwortung des Arztes in der Krankenpflege. Diese Bei-
träge zu gesamtgesellschaftlichen Diskussionen schlugen dabei auch Brücken zu
wirtschaftsstrafrechtlichen Themen, wie etwa die Publikationen zur Korruption in
der Medizin zeigen. Zunehmend veröffentlicht Gerhard Dannecker in dieser Zeit
auch Reflexionen der rechtswissenschaftlichen Methoden der Urteilsfindung und
Rechtsvermittlung, so etwa in Texten zum Urteilenlernen, zur narrativen Ethik,
zur Öffentlichkeit von Gesetzen oder zur Normativität der Heiligen Schrift. Diese
Befassung mit Themen des Lebensrechts bindet der Jubilar in seine Forschung im
interdisziplinär ausgerichteten Marsilius Kolleg, am Institut für Deutsches, Europäi-
sches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik und am
Forschungszentrum Internationale und Interdisziplinäre Theologie ein.

Die Universalgelehrten mögen der Vergangenheit angehören, nicht aber die
Universalinteressierten, die sich von ihrem Wissensgebiet aus angrenzende Wissen-
schaftsfelder erarbeiten und erschließen. Gerhard Dannecker zeigt, wie organische in-
terdisziplinäre Forschung aussehen sollte. Sie basiert auf vorurteilsfreier und ehr-
licher Neugier, offener und fairer Kommunikation sowie einer kritischen und
respektvollen Auseinandersetzung mit der eigenen wie der anderen Disziplin. Wer
wäre für ein solches Unterfangen besser geeignet als Gerhard Dannecker?

Diese Zugewandtheit, Fairness und Offenheit haben Gerhard Dannecker auch zu
dem großartigen Lehrer und wissenschaftlichen Betreuer gemacht, der er ist.
Gleichgültig, ob in Seminaren, Vorlesungen oder in den Gesprächen mit dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs, immer wird deutlich, wie sehr dem Jubilar der wissen-
schaftliche und persönliche Erfolg der ihm Anvertrauten am Herzen liegt. Mag
auch das eine oder andere Gespräch mit Gerhard Dannecker eine intellektuelle Her-
ausforderung darstellen, so ist doch jedes einzelne in jeder Hinsicht ein Gewinn.

Wir wünschen dem verehrten Jubilar noch viele gesunde Jahre mit weiterhin so
großer Schaffenskraft, um der Strafrechtswissenschaft neue Lösungen für alte und
aktuelle Probleme zu zeigen und uns noch viele schöne und erhellende Momente
mit dem Jubilar zu schenken.

Mannheim, im Juni 2022 Die Herausgeber
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